
· n - 929 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gese~gebungsperiode 

,/.) " 

No . ....... ~~ .. .1 A 
A n t rag 

Präs.: 2 7. FEB. 1991 
0 •• ••••• a l'O'.DOIDD •• v •• all.IiIDIDO 

- - --- - ---~- --I , 

der Abgeordneten:-Eleonore -Hostasch ,Dr. Feuistein 

und Genossen, betreffend ein Bundesgesetz, 

mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 

Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Freiberufliche 

Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

(Sozialversicherungs~Änderungsgesetz 1991) 

"'. '.-. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 

Sozialversicherungsgesetz, das 

Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Freiberufliche 

Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

(Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 1991) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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• 

(, 

Artikel I 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 

BGB1. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGB1. Nr. 70/1991, wird geändert wie folgt: 

1. a) Im § 95 Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

b) Im § 95 Abs. 2 erster Halbsatz wird der Ausdruck 

"§ 90 a, § 90 und § 94" durch den Ausdruck "§ 90 a und § 90" 

ersetzt. 

2. § 99 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Entziehung einer Leistung wird wirksam, 

1. wenn der Entziehungsgrund in der Wiederherstellung 

oder Besserüng des körperlichen oderge:i..stiger Z:.ls+-.andes des 

Anspruchsberechtigten gelegen ist, mit dem Ablauf des 

Kalendermonates, der auf die Zustellung des Bescheides 

folgt: 

2. bei einer Alterspension (§§ 253, 270) und bei einer 

Knappschaftsalterspension (§ 276), wenn der Entziehungsgrund 

im Beginn einer Erwerbstätigkeit im Sinne des § 253 Abs. 1 

Z 2 (§ 276 Abs. 1 Z 2) gelegen ist, mit dem Tag des Beginnes 

der Erwerbstätigkeit: § 253 Abs. 1 (§ 276 Abs. 1) letzter 

Satz gilt sinngemäß: 

3. bei einer vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer (§§ 253 b, 270) und bei einer vorzeitigen 

Rnappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer 

(§ 276 b), wenn der Entziehungsgrund im Beginn einer 

Erwerbstätigkeit im Sinne des § 253 b Abs. 1 lit. e (§ 276 b 

Abs. 1 lit. e) gelegen ist, mit dem Tag des Beginnes der 

Erwerbstätigkei t: 
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4. in allen anderen Fällen mit dem Ende des 

Kalendermonates, in dem der Entziehungsgrund eingetreten 

ist:. " 

3. a) Im 5 199 Abs. 3 entfallen die Worte "im Sinne des 

5 94 Abs. 3". 

b) Dem 5 199 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 

land (forst) wirtschaftlichen Betrieb ist 5 292 Abs. 5 und 7 

entiprechend anzuwenden." 

4. Dem 5 223 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Nach der Entiiehung einer Leistung gemäß 5 99 Abs. 3 Z 2 

bzw. 3 ist Stichtag, unabhängig vom Zeitpunkt der 

Antragstellung, der Zeitpunkt des Wegfalls der 

Entziehungsgründe, wenn er auf einen Monatsersten fällt, 

sonst d,er demW',egfall folgende Monatserst.e. 11 

5. Nach § 241 wird ein 5 241 a mit folgendem Wortlaut 

eingefügt: 

"Bemessungsgrundlage für die erhöhte A1terspension 

(Knappschaftsalterspension) 

5 241 a. Hat der Versicherte einen Anspruch auf die 

erhöhte Alterspension gemäß 5261 b oder auf die erhöhte 

Knappschaftsalterspension gemäß 5 284 b erworben, so 

gebühren, wenn es für ihn günstiger ist, die auf die Zeit 

bis zum Beginn des Pensionsaufschubes entfallenden 

Steigerungsbeträge und der Leistungszuschlag von der 

Bemessungsgrundlage, die sich bei Beginn des 

Pensionsaufschubes nach den am Stichtag der erhöhten 

Alterspension (Knappschaftsalterspension) in Geltung 

gestandenen Rechtsvorschriften ergeben hätte." 
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" 

6. a) § 253 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Alterspension hat der Versicherte nach 

Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte n~ch 

Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 

erfüllt ist, und 

1. wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) 

weder inder Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 

noch nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 

ist; 

2. solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag weder selbständig noch 

unselbständig erwerbstätig ist. Außer Betracht bleibt jedoch 

eine Erwerbstätigkeit, die 

a) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei (mit) einem 

anderen Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen 

Entscheidungsbereich dieses Dienstgebers (früheren 

Dienstgebers) befindet oder mit diesem in einer 

konzernartigen Verbindung steht -, bei dem sie (mit 

dem sie) während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden 

ist, 

b) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige 

Tätigkeit im Sinne der §§ 2 und 3 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, soferne 

sie der (die) Versicherte nicht während der letzten 

sechs Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) 

überwiegend ausgeübt hat, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs.l 

Z 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht 

bzw. die nicht auf einer Beschäftigung im Sinne des 

§ 2 Abs. lZ 2 des 
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Bauern-Sozialversicherungsgesetzes beruht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem Stichtag 

(§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

b) Dem § 253 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Ist in den Fällen des Abs. 2 und 3 ab dem Zeitpunkt, 

ab dem die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauerals Alterspension gebührt, die 

Voraussetzung des § 253 b Abs. 1 lit. e noch nicht erfüllt, 

ist diese Voraussetzung für die verbleibende Frist auch für 

die Alterspension bis zum Ablauf von sech3 Monaten. 

gerechnet ab dem Stichtag für die vorzeitige Alterspension 

bei langer Versicherungsdauer, zu erfüllen." 

7. § 253 bAbs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 

60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres, 

a) wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

b) wenn am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung 

zu berücksichtigende Versicherungsmonate erworben 

sind, 
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c) wenn innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag 24 Beitiagsmonate der 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 

Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitragsmonate 

der Pflichtversicherungoder Ersatzmonate gemäß 

§ 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Z 6 sind, 

d) wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 

Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 

erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, aufgrund 

derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, das das 

nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende 

Monatseinkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei 

unberücksichtigt; als Erwerbseinkommen auf Grund 

einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 

Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge; 

e) solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab de;,l1 St j dltag( § 2 23Abs •. 2) 

weder selbständig noch unselbständig erwerbstätig 

ist. Außer Betracht bleibt jedoch eine 

Erwerbstätigkeit, die 

aal nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei (mit) 

einem anderen Unternehmen, das sich im 

wirtschaftlichen Entscheidungsbereich dieses 

Dienstgebers (früheren Dienstgebers) befindet 

oder mit diesem in einer konzernartigen 

Verbindung steht -, bei dem sie (mit dem sie) 

während der letzten sechs Monate vordem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt 

worden ist, 

bb) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige 

Tätigkeit im Sinne der §§ 2 und 3 des 

Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

ausgeübt wird, so ferne sie der (die) 

- 6-
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Versicherte nicht während der letzten sechs 

Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) 

überwiegend ausgeübt hat, 

cc) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor 

dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 

Abs. 1 Z 1 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. 

die nicht auf einer Beschäftigung im Sinne des 

§ 2 Abs.l Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgeset~es beruht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor dem 

Stichtag gemäß lit.c Ersatzmonate gemäß S 227 Abs. I Z 5 

bzw. Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert sich 

der Zeitraum um diese Zeiten bis zum Höchstausmaß von 

42 Kalendermonaten." 

8. § 254 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) 

Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er 

(sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch in der 

Perisionsversicherung nach dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsg~setz noch in der Pensionsversicherung 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert. 

ist, noch Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des 

Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge hat 

1. bei dauernder Invalidität, 

2. bei vorübergehender Invalidität ab der 27. Woche 

ihres Bestandes; hiebei sind Zeiträume einer auf der 

gleichen Ursache beruhenden Invalidität zusammenzurechnen, 

wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 

auseinanderliegen. 
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EinePflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im ~itine de~ Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer B€tracht 

zu bleiben." 

9. Nach § 255 wird ein § 255 a mit folgendem Wortlaut 

eingefügt: 

"Feststellung der Invalidität 

§ 255 a. Insoweit in einern Verfahren auf Zuerkennung einer 

Invaliditätspension nicht entschieden worden ist! weil der 

(die) Versicherte am Stichtag(§ 223 Abs. 2) entweder in der 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz oder in der 

Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz oder in der Pensionsversicherung 

nach dem Bauern~Sozialveisicherungsgesetz pflichtversichert 

ist oder Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des 

Bezügegesetzes bezeichnetert Bezüge hat, ist er (sie) 

berechtigt, einen Antrag auf Feststellung der Invalidität zu 

stellen, über d~n der Versicherungsträger in einem 

gesonderten Verfahren (§ 354 Z 4) ~u entscheiden hat." 

-8 -
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10. Nach § 261 a wird ein § 261 b mit folgendem Wortlaut 

eingefügt: 

"Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der 

Geltendmachung des Anspruches 

§ 261b. (1) Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat 

der Versicherte, der die A1terspension gemäß § 253 Abs. 1 

erst nach Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, 

wenn er die Wartezeit (§ 236) nach den am Stichtag der 

erhöhten Alterspension in Geltung gestandenen 

Rechtsvorschriften erfüllt hat und keine Alterspension nach 

§ 253 Abs. 2 bzw. Abs. 3 bezieht. Die Erhöhung beträgt für 

je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr . . . . . . 2 vB, 

vorn 66. bis zum 70. Lebensjahr . . . . . . 3 vB, 

vom 71. Lebensjahr an ........... -, ... 5 vB 

.der Alt€rspensiongemäß § 253, die nach den am Sticttag.der 

erhöhten Alter~pension in Geltung gestandenen 

Rechtsvorschriften mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt 

hätte. 

(2} Für die Berechnung der Alterspension gemäß § 261 sind 

auch die nach der Erreichung des Anfallsalters erworbenen 

Versicherungszeiten heranzuziehen." 

11. Im § 270 wird nach dem Ausdruck "die Alterspension," 

der Ausdruck "die erhöhte Alterspension," eingefügt. 

12. § 271 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) 

Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er 

(sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch in der 
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Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz noch in der Pensionsversicherung 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgeset~ pflichtversichert 

ist, noch Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des 

Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge hat 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 

2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres BestandesJ hiebei sind Zeiträume einer auf 

der gleichen Ursache beruhenden Berufsunfähigkeit 

zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 

Monate auseinanderliegen. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben. 1I 

13. Nach § 273 wird ein § 273 a mit ~olgendern Wortlaut 

eingefügt: 

IIFeststellung der Berufsunfähigkeit 

§ 273 a. Insoweit in einem Verfahren auf Zuerkennung einer 

Berufsunfähigkeitspension nicht entschieden worden ist, weil 

der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) entweder in 

der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz oder in 

der Pensionsversicherung nachdem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzoder in der Pensionsversicherung 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 

ist oder Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des 

Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge hat, ist er (sie) 

berechtigt, einen Antrag auf Feststellung der 

Berufsunfähigkeit zu stellen, über den der 
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Versicherungsträger in einem gesonderten Verfahren(§ 354 

Z 4) zu entscheiden hat." 

14. a) § 276 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat der 

Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, die 

Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die 

Wartezeit (5 236) erfüllt ist, und 

1. wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) 

weder in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 

noch nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 

ist; 

2. solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag weder selbständig noch 

unselbständig erwerbstätig ist. Außer Betracht bleibt jedoch 

eine Erwerbstätigkeit, die 

a) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Die~stgeber) ausgeübt wird'- oder bei (mitleinern 

anderen Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen 

Entscheidungsbereich dieses Dienstgebers (früheren 

Dienstgebers) befindet oder mit diesem in einer 

konzernartigen Verbindung steht -, bei dem sie (mit 

dem sie) während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden 

ist, 

b) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige 

Tätigkeit im Sinne der J§ 2 und 3 ,des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, $oferne 

sie der (die) Versicherte nicht während der letzten 

sechs Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) 

überwiegend ausgeübt hat, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 

Z 1 des. Bauern-Sozialversicherungsge.etzes) beruht 
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bzw. die nicht auf einer Beschäftigung im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes beruht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem Stichtag 

(§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

b) § 276 Abs. 3 lautet: 

"(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat ferner 

der männliche Versicherte nach Vollendung des 

60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

und 

1. wenn der Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder 

in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch nach 

dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert ist; 

2. solange der Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag weder selbständig noch 

unselbständig erwerbstätig ist. Außer Betracht bleibt jedoch 

eine Erwerbstätigkeit, die 

a) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei (mit) einem 

anderen Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen 

Entscheidungsbereich dieses Dienstgebers (früheren 

Dienstgebers) befindet oder mit diesem in einer 

konzernartigen Verbindung steht - bei dem sie (mit 

dem sie) während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden 

ist, 
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b) als betriebliche Tätigkeitbzw. selbständige 

Tätigkeit im Sintie der §§ 2 und 3 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wiid, soferne 

sie der Versicherte nicht während der letzten sechs. 

Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) überwiegend 

ausgeübt hat, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 

Z 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht 

bzw. die nicht auf einer Beschäftigunq im Sinne des 

. § 2 Abs. 1 Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes beruht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem Stichtag 

(§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer BeSChäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem· 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

c) Dem § 276 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Ist in den Fällen der Abs. 2 und 4 ab dem Zeitpunkt, 

ab dem die vorzeitige Knappschaftsrilterspension als 

Knappschaftsalterspension gebührt, die Voraussetzung des 

§ 276 b Abs. llit. e noch nicht erfüllt, ist diese 

Voraussetzung für die verbleibende Frist auch für die 

Knappschaftsalterspension bis zum Ablauf von sechs Monaten, 

gerechnet ab dem Stichtag für die vorzeitige 

Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer, zu 

erfüllen." 
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15. § 276 b Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf vorzeitige Kpappschaftsa1terspension 

bei langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach 

Vollendung des 55. Lebensjahres, 

a) wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

b) wenn am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung 

zu berücksichtigende V~rsicherungsmonate erworb~n 

sind, 

c) wenn innerhalb der letzten 36 Ka1endermonat~ vor 

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung in der Pensions versicherung 

nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 

Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitragsmonate 

der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß 

§ 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Z 6 sind, 

d) wenn der (die) Versich~rte am Stichtag (§ 223 

Abs. 2) weder selbstä~dig noch unselbständig 

erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, aufgrund 

derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, das das 

nach § 5 Abs. 2 1it. c jeweils in Betracht kommende 

Monatseinkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei 

unberücksichtigt; als Erwerbseinkommen auf Grund 

einer Erwerbstätigkeit gelteri auch die im § 23 

Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge; 

e) solange der (4ie) Versicherte innerh~lb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 

weder selbständig noch unselbständig erwerbstätig 

ist. Außer Betracht bleibt jedoch eine 

. Erwerbstätigkeit, die 

aa)nicht bei dem Di~nstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei. (mit) 
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einem anderen Unternehmen, das sich im 

wirtscha~tlichen Entscheidungsbereich dieses 

Dienstgebers (früheren Dienstgebers) befindet 

oder mit diesem in einer konzernartigen 

Verbindung steht -, bei dem sie (mit dem sie) 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs.2) überwiegend ausgeübt 

. worden ist, 

bb) als betriebliche ~ätigkeit bzw. selbständige 

Tätigkeit im Sinne der §§ 2 und 3 des 

GewerblichenSozialversicherungsgesetzes 

ausgeübt wird, soferne sie der (die) 

Versicherte nicht während der letzten sechs 

Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) 

überwiegend ausgeübt hat, 

cc) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor 

dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 

Abs. 1 Z 1 des 

Bau6rn-Sozi~lversicherungsgesetzes) beruht bzw. 

die nicht auf einer Beschäftigung im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes beruht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor dem 

Stichtag gemäß lit.c Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 

bzw. Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert sich 

der Zeitraum um diese Zeiten bis zum Höchstausmaß von 

42 Kalendermonaten. 1I 
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16. § 279 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Knappsehaftsvollpension hat der (di~) 

Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er 

(sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch in der 

Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz noch in der ~ensionsversicherung 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 

ist, noch Anspruch auf einender im § 23 Abs. 2 des 

Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge hat 

1. bei dauernder Invalidität, 

2. bei vorübergehender Invalidität ab der 27. Woche 

ihres Bestandes: hiebei sind Zeiträume einer auf der 

gleichen Ursache beruhenden Invalidität zusammenzurechnen, 

wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 

auseinanderliegen. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

.beendeten. Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

17. Dem § 280 wird folgender Satz angefügt: 

"§ 255 a gilt sinngemäß." 
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18. Nach § 284 a wird ein § 284 b mit folgendem Wortlaut 

eingefügt: 

"Erhöhung der Knappschaftsalterspensionbei Aufschub der 

Geltendmachung des Anspruches 

§ 284 b. (1) Anspruch auf die erhöhte 

Knappschaftsalterspension hat der Versicherte, der die 

Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1 erst nach 

Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er die 

Wartezeit (§ 236) nach den am Stichtag der erhöhten 

Knappschaftsalterspension in Geltung gestandenen 

Rechtsvorschriften erfüllt hat und keine 

Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 2 bzw. Abs. 4 

bezieht. Die Erhöhung beträgt für je weitere zwölf 

Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ........ 2 vH, 

vom 66. bis zum 70. Lebensjahr .••••.•.. 3 vH, 

vom 71. Lebensjahr an . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 vB 

der Knappschaftsalterspension gemäß § 276, die nach den am 

Stichtag der erhöhten Knappschaftsalterspension in Geltung 

gestandenen Rechtsvorschriften mit Beginn des 

Pensionsaufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalterspension 

gemäß § 284 sind auch die nach der Erreichung des 

Anfallsalters erworbenen Versicherungszeiten heranzuziehen." 

19. § 295 Abs. 2 lautet: 

"Bei Anwendung der §§ 90, 95 und 96 ist die Ausgleichszulage 

außer Betracht zu lassen." 

20. a)Im § 306 Abs. 4 entfallen die Worte "im Sinne ~es 

§ 94 Abs. 3 bzw.". 
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b) Dem § 306 Abs. 4 ~ird folgender Satz angefügt: 

"Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 

entsprechend anzuwenden." 

, 

21. a) Im § 307 f ~rster Satz wird der Ausdruck "nach deti 

§§ 90 oder 94" durch den Ausdruck "nach § 90" ersetzt. 

b) Im § 307 f zweiter Satz entfallen die Worte "oder § 94 

Abs. 5". 

22. § 354 Z4 lautet: 

"4. Feststellung von Versicherungszeiten der 

Pensionsversicherung außerhalb des 

Leistungsfeststellungsverf~hrens auf Antrag des Versicherten 
I 

(§ 247) und die Feststeilung der Invalidität ~§§ i55 a, 280) 

und der Beruf~unfähigkeit (§ 273 a) außerhalb des 

Leistungsfeststellungsveifahrens." 

23. Im § 522 f Abs. 7 erster Satz wird der Ausdruck "der 

Bestimmungen der §§ 94 und 95" durch den Ausdruck "des § 95" 

ersetzt. 

24. Im § 529 Abs. 10 wird der Ausdruck "der Bestimmungen 

der §§ 94 urid 95" durch den Ausdruck "des § 95" ersetzt. 
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Artikel 11 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 

BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. Nr. 741/1990, wird geändert wie fOlgt: 

1. §60 wird aufgehoben. 

2. § 61 wird aufgehoben. 

3. a) Im § 62 Abs. 1 entfallen der erste und dritte Satz. 

b) § 62 Abs. 2 lautet: 

"(2)' Bei der Anwendung des § 61 a ist das Krankengeld nur 

mehr mit dem Betrag heranzuziehen, um den es den in der 

Unfallversicherung gemäß § 90 a des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes ruhenden Rentenanspruch 

übersteigt." 

c) § 62 Abs. 3 lautet: 

~(3) Auf Höherversicherungspensionen gemäß §141 Abs. 2 

ist § 61 a nicht anzuwenden." 

4. § 67 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Entziehung einer Leistung wird wirksam, 

1. wenn der Entziehungsgrund in der Wiederherstellung 

oder Besserung des körperlichen oder geistigen Zustandes des 

Anspruchsberechtigten gelegen ist, mit dem Ablauf des 

Kalendermonates, der auf die Zustellung des Bescheides 

folgt; 
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2. bei einer Alterspension (§ 130), wenn der 

Entziehungsgrund im Beginn einer Erwerbstätigkeit im Sinne 

des § 130 Abs. 1 Z 2 gelegen ist, mit dem Tag des Beginnes 

der Erwerbstätigkeit; § 130 Abs. 1 letzter Satz gilt 

sinngemäß; 

3. bei einer vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer (5 131), wenn der Entziehungsgrund im 

Beginn einer Erwerbstätigkeit im Sinne des § 131 Abs. 1 

1it. e gelegen ist, mit dem Tag des Beginnes der 

Erwerbstätigkeit; 

4. in allen anderen Fällen mit dem Ende des 

Kalendermonates, in dem der Entziehungsgrund eingetreten 

ist." 

5. Dem § 113 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Nach der Entziehung einer Leistung gemäß § 67 Abs. 3 Z 2 

bzw. 3 ist Stichtag, unabhängig vorn Zeitpunkt der 

Antragstellung, der Zeitpunkt des Wegfalls der 

Entziehungsgründe, wenn er auf einen Monatsersten fällt, 

sonst der dem Wegfall folgende Monatserste." 

6. a) § 130 Abs. 1 lautet: 

"(I) Anspruch auf Alterspension hat der Versicherte nach 

Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 120) 

erfüllt ist, 

1. wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs. 2) 

weder in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 

noch nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz noch 

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 

ist und die für den Versicherten (die Versicherte) in 

Betracht kommende weitere Anspruchsvoraussetzung gemäß 

Ahs. 2 zutrifft; 

2. solange der (die) VersiCherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag weder selbständig noch 
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unselbständig erwerbstätig ist. Außer Betracht bleibt jedoch 

eine Erwerbstätigkeit, die 

a) als betriebliche Tätigkeit b2w. selbständige 

~ätigkeit im Sinne der §§ 2 und 3 ausgeübt wird, 

"soferne .sie der (die) Versicherte nicht während der 

letzten sechs Monate vor dem Stichtag (§ 113 Abs.2) 

überwiegend ausgeübt hat, 

b) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei (mit) einem 

anderen Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen 

Entscheidungsbereich dieses Dienstgebers (früheren 

Dienstgebers) befindet oder mit diesem in einer 

konzernartigen Verbindung steht -, bei dem sie (mit 

dem sie) während der letzt'en sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 113 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden 

ist, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem 

Stichtag (§ 113 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 

Z 1 des Bauern~Sozialversicherungsgesetzes) beruht 

bzw. die nicht auf 'einer Beschäftigung im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzesberuht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem Stichtag 

(§ 113 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aUs dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein, Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht~ haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 
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b) Dem § 130 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Ist in den Fällen der Abs. 3 und 4 ab dem Zeitpunkt, 

ab dem die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer als Alterspension gebührt, die 

Voraussetzung des § 131 Abs. 1 lit. e noch nicht erfÜllt, 

ist die~e Voraussetzung für die verbleibende Frist auch für 

die Alterspension bis zum Ablauf von sechs Monaten, 

gerechnet ab dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) für die vorzeitige 

Alterspension bei langer Versicherungsdauer, iu erfüllen." 

7. § 131 Abs. 1 lautet: 

"(I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 

60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres, 

a) wenn die Wartezeit(§ 120) erfüllt ist, 

b) "',enn am Stichtag (§ 113 Abs. 2) 420 für die 

Bemessung der Lei~tung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 

c) wenn innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) 24 Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 

Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitragsmonate 

der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß 

§ 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Z 6 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes sind, 

d) wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 

Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 

erwerbstätig ist und die weitere Voraussetzung des 

§ 130 Abs. 2 erfÜllt ist: eine Erwerbstätigkeit, 

aufgrund derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, 
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das das nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht 

kommende Monatseinkommen nicht übersteigt, bleibt 

hiebei unberücksichtigt; als Erwerbseinkommen auf 

Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im 

§ 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge; 

e) solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) 

weder selbständig noch unselbständig erwerbstätig 

ist. Außer Betracht bleibt jedoch eine 

Erwerbstätigkeit, die 

aal als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige 

Tätigkeit im Sinne der §§ 2 und 3 ausgeübt 

wird, soferne sie der (die) Versich~rte nicht 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 113 Abs.2) überwiegend ausgeübt 

hat, 

bb) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird- oder bei (mit) 

einem anderen Unternehmen, das sich im 

wirtschaftlichen Entscheidungsbereich dieses 

Dienstgebers (früheren Dienstgebers) befindet 

oder mit diesem in einer konzernartigen 

Verbindung steht -, bei dem. sie (mit dem sie) 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 113 Abs. 2) überwiegend ausgeübt 

worden ist, 

cc) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor 

dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 

Abs. 1 Z 1 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. 

die nicht auf einer Beschäftigung im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes beruht, die 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtaq (§ 113 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 
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Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor dem 

Stichtag gemäß lit.c Ersatzmonate gemäß § 227 .Abs. 1 Z 5 

bzw. Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes,so verlängert sich der Zeitraum 

um diese Zeiten bis zum Höchstausmaß von 

42 Kalendermonaten." 

8. § 132 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat der 

(die) Versicherte bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, wenn die 

Wartezeit (§ 120) erfüllt ist und er (sie) am Stichtag 

(§ 113 Abs. 2) weder in der Pensionsversicherung nach diesem 

Bundesgesetz noch in der Pensionsversicherungnach dem 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz noch in der 

Pensionsversicherung nach dem 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert ist, noch 

Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes 

bezeichn~ten Bezüge hat und die für den Versichert~n(die 

Versicherte} in Betracht kommende weitere Voraussetzung des 

§ 130 Abs. 2 zutrifft. Eine Pflichtversicherung auf Grund 

einer Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 

Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund 

eines am Stichtag bereits beendeten 

Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) Versicherten 

noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 

Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentsdhädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

9. § 152 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 61 a, 62 und 

63 ist die Ausgleichszulage außer Betracht zu lassen." 
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10. § 153 Abs. 7 lautet: 

"(7) Die Bestimmungen der Abs .• 5 und 6 gelten 

entsprechend auch für Fälle., in denen nur für Teile eines 

Kalenderjahre~ Anspruch auf die Pension bestanden hat." 

11. a) Im§ 164 Abs. 4.entfallen die Worte "im Sinne des 

§ 60 Abs. 3". 

b) Dem § 164 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist 5 149 Abs. 5 und 6 

entsprechend anzuwenden~" 

12. a) Im 5 171 erster Satz wird der Ausdruck "nach den 

55 60, 61 oder 61 a" durch den Ausdruck "nach 5 61 a" 

ersetzt. 

b) Im § 171 zweiter Satz wird d~r Ausdruck "§ 60 Abs. 5 

oder 5 61 a" durch den Ausdruck "§ 61 a" ersetzt. 

Artikel Irr 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 

BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz' 

BGBl. Nr. 741/1990, wird geändert wie folgt: 

1. 5 56 wird aufgehoben. 

2. § 57 wird aufgehoben. 
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3. a) Im § 58 Abs. 1 entfallen der erste und dritte Satz. 

b) § 58 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei der Anwendung des § 57 a ist das Krankengeld nur 

mehr mit dein Betrag heranzuziehen, um den es den in der 

Unfallversicherung gemäß § 90 a des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes ruhenden Rentenanspruch 

übersteigt." 

c) § 58 Abs. 3 lautet: 

"(3) Auf Höherversicherungspensionen gemäß § 132 Abs~ 2 

ist § 57 a nicht anzuwenden." 

4. § 63 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Entziehung einer Leistung wird wirksam, 

1. wenn der Entziehungsgrund in der Wiederherstellung 

oder Besserung des körperlichen oder geistigen Zustandes des 

Ansp:r:uchsberechtigten gC';legen ist, mit dem ll .. blauf des 

Kalendermonates, der auf die Zustellung des Besoheid~s 

folgt; 

2. bei einer Alterspension (§ 121), wenn der 

Entziehungsgrund im Beginn einer Erwerbstätigkeit im Sinne 

des § 121 Abs4 1 Z 2 ~elegen ist, mit dem Tag des Beginnes 

der Erwerbstätigkeit; § 121 Abs. 1 letzter Satz gilt 

sinngemäß; 

3. bei einer vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer (§ 122), wenn der Entziehungsgrund im 

Beginn einer Erwerbstätigkeit im Sinne des§ 122 Abs. 1 

lit. e gelegen ist, mit dem Tag des Beginnes der 

Erwerbstätigkeit; 

4. in allen anderen Fällen mit dem Ende des 

Kalendermonates, in dem der Entziehungsgrund eingetreten 

ist." 
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5. Dem § 104 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Nach der Entziehung einer Leistung gemäß § 63 Abs. 3 Z 2 

bzw. 3 ist Stichtag, unabhängig vom Zeitpunkt der 

Antragstellung, der Zeitpunkt des Wegfalls der 

Entziehungsgründe, wenn er auf einen Monatsersten fällt, 

sonst der dem Wegfall folgende Monatserste." 

6. a) § 121 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Alterspension hat der Versicherte nach 

Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 111) 

erfüllt ist, 

1. wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104 Abs. 2) 

weder in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 

noch nach dem Allgemeinen Sozialversidherungsgesetz noch 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 

pf1ichtversichert ist und die für den Versicherten (die 

Versicherte) in Betracht kommende weitere 

Anspruchsvoraussetzung gemäß Abs. 2 zutrifft; 

2. solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag weder selbständig noch 

unselbständig erwerbstätig ist. Außer Betracht bleibt jedoch 

eine Erwerbstätigkeit, die 

a) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem 

Stichtag (§ 1D4 Abs. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 

Z 1) beruht bzw. die nicht auf einer Beschäftigung 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 beruht, die während der 

letzten sechs Monate vor dem Stichtag (§ 104 

Abs. 2) ausgeübt worden ist, 

b) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei (mit) einern 

anderen Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen 

Entscheidungsbereich dieses Dienstgebers (früheren 

Dienstgebers) befindet oder mit diesem in einer 

konzernartigen Verbindung steht -, bei dem sie (mit 
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dem sie) während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 104 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden 

ist, 

c) als betriebliche Tätigkeit bzw. ~elbständige 

Tätigkeit im Sinne der §§ 2 und 3 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, soferne 

sie der (die) Versicherte nicht während der letzten 

sechs Monate vor dem Stichtag (§ 104 Abs.2) 

überwiegend ausgeübt hat. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 

Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine 

Pflichtversicherung auf Grund eines am Stichtag bereits 

beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 

Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

bj Dem § 121 '.vird folgender Abs. 5 angefügt~ 

"(5) Ist in den Fällen der Abs. 3 und 4 ab dem Zeitpunkt, 

ab dem die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer als Alterspension gebührt, die 

Voraussetzung des § 122 Abs. 1 lit. e noch nicht erfüllt, 

ist diese Voraussetzung für die verbleibende Frist ~uch für 

die Alterspension bis zum Ablauf von sechs Monaten, 

gerechnet ab dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) für die vorzeitige 

Alterspension bei langer Versicherungsdauer, zu erfüllen." 

7. § 122 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 

60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres, 

a) wenn die Wartezeit (§ 111) erfüllt ist, 
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b) wenn am Stichtag (§ 104 Abs. 2) 420 für die 

Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 

c) wenn innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) 24 Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 

Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitr~gsmonate 

der Pflichtversicherungoder Ersatzmonate gemäß 

§ 227 Abs. 1Z 5 bzw. Z 6 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes sind, 

d) wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104 

Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 

erwerbstätig ist und die weitere Voraussetzung des 

§ 121 Abs. 2 erfüllt ist; eine Erwerbstätigkeit, 

aufgrund derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, 

das das nach § 5 Ahs. 2 lit.c de~ Allgeme~nen 

Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht 

kommende Monatseinkommen nicht Übersteigt, bleibt 

hiebei unberücksichtigt; als Erwerbseinkommen auf 

Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im 

§ 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge; 

e) solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs 

Kalendermonaten ab dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) 

weder selbständig noch unselbständig erwerbstätig 

ist. Außer Betracht bleibt jedoch eine 

Erwerbstätigkeit, die 

aal nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor 

dem Stichtag (§ 104 Aba. 2) geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 

Ahs. 1 Z 1) beruht bzw. die nicht auf einer 

Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 

beruht, die während der letzten sechs Monate 
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vor dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) ausgeübt worden 

ist, 

bb) nicht bei dem Dienstgeber (mit dem früheren 

Dienstgeber) ausgeübt wird - oder bei (mit) 

einem anderen Unternehmen, das sich im 

wirtschaftlichen Entscheidungsbereich dieses 

Dien~tgebers(früheren Dienstgebers) befindet 

oder mit diesem in einer konzernartigen 

Verbindung steht -, bei dem sie (mit dem sie) 

während der letzten sechs Monate vor dem 

Stichtag (§ 104 Abs. 2) überwiegend ausgeübt 

worden ist, 

cc) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige 

Tätigkeit im Sinne der §§2 und 3 des 

Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

ausgeübt wird, soferne sie der (die) 

Versicherte nicht während der letzten sechs 

Monate vor dem Stichtag (§ 104 Abs.2) 

üb~rwiegend ausgeübt hat. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36-Kalendermonate vor dem 

Stichtag gemäß lit.c Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 

bzw. Ersatzmonate gemäß§ 227 Abs. 1 Z 6 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes, so verlängert sich der Zeitraum 

um diese Zeiten bis zum H6chst~usmaß von 

42 Kalendermonaten." 

8. § 123 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat der 

(die) Versicherte bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, wenn die 

Wartezeit (§ 111) erfüllt ist und er (sie) am Stichtag 

(§ 104 Abs. 2) weder in der Pensionsversicherung nach diesem 

Bundesgesetz noch in der Pensionsversicherung nach dem 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz noch in der 

Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert ist, noch 
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Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes 

b~zeichneten Bezüge hat und die für den Versicherten (die 

Versicherte) in Betracht kommende weitere Voraussetzung des 

§ 121 Abs. 2 zutrifft. Eine Pflichtversicherung auf Grund 

einer Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 

Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund 

eines am Stichtag bereits beendeten 

Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) Versicherten 

noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 

Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von 

Kündigungsentschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 

zu bleiben." 

9. § 143 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 57a, 58 

und 59 ist die Ausgleichszulage außer Betracht zu lassen." 

10. § 144 Abs. 7 lautet: 

" (7) Die Be stimmungen der Abs. 5u nd 6 ge 1 ten 

entsprechend auch für Fälle, in denen nur für Teile eines 

Kalenderjahres Anspruch auf die Pension bestanden hat." 

11. a) Im § 156 Abs. 4 entfallen die Worte "im Sinne des 

§ 5'6 Abs. 3". 

b) Dem § 156 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Hinsichtlich der Ermittlung des Ex:werbseinkommens aus einem 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 140 Abs. 5 und 6 

entsprechend anzuwenden." 

12. a) Im § 163 erster Satz wird der Ausdruck "nach den 

§§ 56, 57 oder 57 a" durch den Ausdruck "nach § 57 a" 

ersetzt. 
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b) Im § 163 zweiter Satz wird der Ausdruck "§ 56 Abs .. 5 

oder § 57 a" durch den Ausdruck "§ 57 a" ersetzt. 

Artikel IV 

Änderung des Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bundesgesetz über die Sozialversicherung 

freiberuflich ·selb~tändig Erwerbstätiger, 

BGBl. Nr. 624/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. Nr. 158/1987, wird geändert wie folgt: 

1. § 10 wird aufgehoben. 

2. a) § 14 Abs. 1 lautet: 

.. (1 ) Neben den Voraussetzungen des§130 Abs. 1 eIes 

Gewerblichen So~ialversicherungsgesetzes ist weitere 

Voraussetzung für den Anspruch auf Alterspension im Sinne 

des § 130 Abs. 2 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes, daß die die Pflichtversicherung 

nach die~em Bundesgesetz begründende selbständige 

Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 113 Abs. 2 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes) eingestellt ist." 

b) § 14 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 entfallen bei einem 

freiberuflich tätigen Arzt, wenn durch die Einstellung der 

die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit die 

ausreichende ärztliche Versorgung am Ort und im 

Einzugsgebiet der Niederlassung nicht mehr sichergestellt 

wäre." 

- 32 -

99/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)32 von 48

www.parlament.gv.at



c) Im § 14 Abs.3 wird der Ausdruck "Abs~ 2 Z 2" durch 

den Ausdruck "Abs. 2" ersetzt. 

d) § 14 Abs. 4 wird aufgehoben. 

Artikel V 

tlbergangsbestimmungen 

(1) § 99 Abs. 3 Z 2 und 3 des Allg~meinen 

Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 2 

gilt nur für jene Pensionen aus dem" Versicherungsfall des 

Alters, deren Stichtag nach dem 31. März 1991 liegt. 

(2) Die §§ 141 a, 261 b, 270 und 284 b des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 5, 

10, 11 und 18 sind auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 

deLen der Stichtag zwar nacBde~ 31. März 1991 liegt, der 

Zeitpunkt der Erreichung des Anf~llsalters für die 

Alterspensionbzw. die Knappschaftsalterspension gemäß § 253 

bzw. § 276 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes aber 

vor dem 1. April 1991 liegt. Der Pensionsaufschub beginnt in 

diesen Fällen mit Erreichung des Anfallsalters bzw. mit der 

späteren Erfüllung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzung. 

(3) Die §§ 253 Abs. 1, 253 b Abs. 1, 254 Abs. 1, 271 

Abs. 1, 276 Abs. 1 und 3, 276 b Abs. 1 und 279 Abs. 1 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetze~ in derFa~sung des 

Art~ I Z 6 lit. a, 7, 8, 12, 14 lit. a und b, 15 und 16 sind 

nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag 

nach dem 31. März 1991 llsgt. 

(4) § 253 Abs. 1 Z 2 bzw. § 276 Abs. 1 Z 2 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 

Art. I Z 6 lit. a und 14 lit. a ist in den Fällen des § 253 
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Abs. 3 bzw. § 276 Abs. 4 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes nicht anzuwenden, wenn der 

Stichtag der vorzeitigen Alterspension (vorzeitigen 

Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer vor 

dem 1. April 19~1 liegt. 

(5) § 67 Abs~ 3 Z 2 und 3 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 4 

gilt nur für jene Pensionen aus dem Versicherungsfall des 

Alters, deren Stichtag nach dem 31. März 1991 liegt. 

(6) Die §§ 130 Abs. 1, 131 Abs. 1 und 132 Abs. 1 des 

Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 

Art. II Z 6 lit. a, 7 und 8 sind nur auf Versicherungsfälle 

anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 31. März 1991 

liegt. 

(7) § 130 Abs. 1 Z 2 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 6 

lit. a ist i.n den Fällen des § 130 Abs.4 des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes nicht anzuwenden, wenn der 

Stichtag der vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer vor dem 1. April 1991 liegt. 

(8) § 63 Abs. 3 Z 2 und 3 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 

Art. III Z 4 gilt nur für jene Pensionen auS dem 

Versicherungsfall des Alters, deren Stichtag nach dem 

31. März 1991 liegt. 

(9) Die §§ 121 Abs. 1, 122 Abs. 1 und 123 Abs. 1 des 

Bauern-Sozia1versicherungsgesetzes in der Fassung des 

Art. III Z 6 lit. a , 7 und 8 sind nur auf 

Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach 

dem 31. März 1991 liegt. 
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(10) § 121 Abs. 1 Z 2 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 

Art. III Z 6 lit. a ist in den Fällen des § 121 Abs. 4 des 

Bauern-Sozialversicherungsgesetzes nicht anzuwenden, wenn 

der Stichtag der vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer vor dem 1. April 1991 liegt. 

Artikel VI 

Schlußbestimmungen 

(1) Der Reservefonds gemäß § 64 des 

Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (AIVG), 

BGBI. Nr. 609, zuletzt geändert mit dem Bundesgesetz 

BGBI. Nr. 24/1991, hat an den Ausgleichsfonds der Träger der 

Pensionsversicherung (§ 447 9 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes) unbeschadet des § 64 Abs. 4 

AIVG 1,15 Milliarden Schilling am 20. April 1991 und 

1,15 Milliarden Schilling am 20~ September 1991 zu 

überweisen. 

(2) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat an den 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger (§ 447 9 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 1 Milliarde 

Schilling am 20. November 1991 zu überweisen. 

(3) Abweichend von den Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z 2 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes beträgt ab 

Beginn des Beitragszeitraumes Juli 1991 bis zum Ende des 

Beitragszeitraumes Dezember 1992 der Beitragssatz in der 

Unfallversicherung 1,3 vH der allgemeinen Beitragsgrundlage. 
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Artikel VII 

Auskunft an Sicherheitsbehörden 

im Dienste der Strafrechtspflege 

Auskunft 

§ 1. (1) Die Sicherheitsbehörden und Organe des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, bei der 

für den Sitz der Behörde zuständigen Gebeitskrankenkasse aus 

den bei dieser oder beim Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger gespeicherten aktuellen Daten 

(zB §§ 31 Abs. 3 Z 15, 321 ASVG) Auskunft im Sinne des 

Abs. 2 einzuholen, sofern sie diese Daten im Rahmen ihrer 

Tätigkeit im Dienste der Strafrechtspflege (§§ 24, 26; 36 

und 88 StPO) benötigen. 

(2) Das Auskunftsersuchen kann si~h darauf beziehen, 

1. ob ein Mensch in einem Versicherungsverhältnis steht 

oder a15 Dienstgeber aufscheint oder 

2. welche Menschen bei einer meldepflichtigen Stelle 

(zB § 33 ASVG) als versichert aufscheinen. 

(3) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger sind zur 

Auskunft verpflichtet. Diese darf nicht mehr umfassen, als 

Namen, Wohnanschrift, Geburtsdatum und Geburtsort der 

Versicherten oder des Dienstgebers, Beginn und Ende der 

jeweiligenVersicherungsverhältnisse und die Bezeichnung der 

meldepflichtigen Stelle. 

Kostenersatz 

§ 2. Der Bund hat dem Hauptverband derösterreichischen 

Sozialversicherungsträger die Kosten zu ersetzen, die diesem 

und den Gebietskrankenkassen durch die Uberrnittlung von 

Daten an die Sicherheitsbehörden entstehen. Dieser 
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Kostenersatz ist von den Bundesministern für Inneres, für 

Justiz und für Arbeit und Soziales nach Anhörung des 

Hauptverbandes der österreic~ischen 

Sozialversicherungsträger einvernehmlich festzusetzen; er 

kann mit einem Pauschalbetrag f~stgelegt werden. 

Artikel VIII 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1991 in Kraft. 

Artikel IX 

Vollziehung 

(1) Mit der Vollziehung der Art. I bis VI dieses 

Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Arbeit und 

Soziales betraut. 

(2) Mit derVollziehung des Art. VII sind die 

Bundesminister für Inneres, für Justiz und für Arbeit und 

Soziales im jeweiligen Wirkungsbereich betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Anlaß für die vorliegenden Gesetzesänderungen ist das 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 

15. Dezember 1990, mit dem die Ruhensbestimmungen des § 94 

ASVG als verfassungswidrig aufgehoben worden sind. 

Wenngleich der Verfassungsgerichtshof in diesem,Erkenntnis 

zum Ergebnis kommt, daß eine Ruhensbestimmung unter dem 

Aspekt des Gleichheitsgebotes im grundsätzlichen 

verfassungsrechtlich unbedenklich ist, so ist seiner 

Auffassung nach die konkrete Ausgestaltung der 

Ruhensbestimmungen von entscheidender Bedeutung. Dem 

Erkenntnis zufolge ist es "bei abgeleiteten Pensionen 

begrifflich ausgeschlossen, die für das Ruhen der Pension 

maßgeblichen Bestimmungen als Modifikation des nur für 

Eigenpensionenrelevanten Grundgedankens des Gesetzes 

anzusehen, daß, Pensionsleistungen nur gebühren, wenn die die 

Pensionsversicherungspflicht begründende Tätigkeit 

aufgegeben wird (oder nicht ausgeübt werden kann)". Des 

weiteren sieht der Verfassungsgerichtshof die 

Verfassungswidrigkeit der Ruhensbestimmungen auch darin, daß 

das ihnen unterlegte Ziel, den Arbeitsmarkt zu entlasten, in 

der Praxis nicht erreicht wird. 

Art. I des Initiativantrages sieht die notwendigen 

legistischen Schritte zur Aufhebung der Ruhensbestimmungen 

im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in Entsprechung des 

zitierten Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisses vor. Die 

Argumentation des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der 

Verfassungswidrigkeit der Ruhensbestimmungen im Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz gilt in gleicher Weise auch für 
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den Bereich der Ruhensbestimmungen in den 

Pensionsversicherungen der Selbständigen, zumal diese 

Ruhensbestimmungen den Ruhensbestimmungen des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes zum Teil wörtlich nachgebildet 

sind. Aus diesem Grund enthalten die Art. 11 bis IV die 

Aufhebung der Ruhensbestimmungen im Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz 

und Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz. 

Gleichzeitig ist es jedoch notwendig, den durch die 

Aufhebung der Ruhensbestimmungen eintretenden kritischen 

Nebeneffekt zu verhindern, daß die Alterspension zur 

Altersprärnie wird. In analoger Weise muß im Bereich der 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

(Erwerbsunfähigkeit) vorgesehen werden, daß die durch den 

Wegfall der Ruhensbestimrnungen geschwächte Stichtagsregelung 

effektiver gestaltet wird. 

Bereits im Bericht des Ausschusses für soziale 

Verwaltung zum Stamrngesetz des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes wird wörtlich ausgeführt: 

"Solange die Rente, wie dies nach dem derzeit geltenden 

Recht der Fall ist, zu dem im Laufe eines ganzen 

Berufslebens erarbeiteten Lebensstandard in keinem dir'ekten 

Verhältnis stand, sondern sich nach dem Durchschnitt der 

während der gesamten Versicherungsdauer geleisteten Beiträge 

errechnete, war es im Hinblick auf das Versicherungsprinzip 

gerechtfert,igt, die Rente nach Erreichung der Altersgrenze 

auch neben einern Erwerbseinkomrnen voll zu gewähren ••••• 

Wenn nun das vorliegende Gesetz Renten festsetzt, die nach 

40 Versicherungsjahren 72 vH der Bemessungsgrundlage 

erreichen und nach 45 Versicherungsjahren bis zu einern 

Höchstausmaß von 79,5 vH ansteigen, so ändert dies auch die 

grundsätzliche Einstellung zur Frage des Ruhens der Rente 

neben einern fortlaufenden Arbeitseinkommen. Dies gilt 

umsomehr, als diese Renten ohne laufende Zuschüsse des 

Staates in bedeutender Höhe nicht ausgezahlt werden könnten. 

Es ist nun ausgeschlossen, den übrigen Versicherten, welche 

die Beiträge aufbringen müssen, sowie der Allgemeinheit, 
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welche mit ihrer Steuerleistung zur Deckung des 

Rentenaufwandes beiträgt, höhere Belastungen zuzumuten, 

damit ein Versicherter, der nach Erreichung der Altersgrenze 

in seinem Arbeitsverhältnis verbleibt, eine entsprechend 

erhöhte Rente und Arbeitsentgelt nebeneinander beziehen 

kann. Das Gesetz sieht daher im § 253 vor, daß als weitere 

Voraussetzung für den Rentenfall der Versicherte am Stichtag 

nicht pflichtversichert sein darf." 

Bereits die Stammfassung weist damit auf die 

fundamentalen Unterschiede einer individuellen 

Altersvorsorge aufgrund einer Vertragsversicherung nach 

versicherungsmathematischen Grundsätzen der 

Lebensversicherung und der Altersvorsorge durch die 

Sozialversicherung hin. Ein System der gesetzlichen 

Pensionsversicherung muß aus Steuern und Beiträgen, die aus 

dem jeweils laufenden Volkseinkommen abgezweigt werden, 

finanziert werden. Jede Pensionistengeneration wird immer 

und nur von def:" jeweiligen Erwerbsgeneration durch einen 

bestimmten Transfer der erwirtschafteten Einkommen erhalten. , 
Die Leistungen der Pensionsversicherung werden daher durch 

einen entsprechenden Konsumverzicht der erwerbstätigen 

Bevölkerung erbracht. Die jeweils ausbezahlten Pensionen 

sind kein wie immer geartetes kapitalmäßiges Äquivalent der 

vorher gezahlten Beiträge. 

Die Pensionsversicherung wurde geschaffen, u~ den 

Menschen in den Wechselfällen des Lebens einen materiellen 

Schutz zu gewähren. Das Leistungsrecht der 

Pensionsversicherung nimmt zwar auf die eingezahlten 

Beiträge Rücksicht, das Prinzip der Lebensstandardsicherung 

steht dabei jedoch im Vordergrund. Das Element des reinen 

Versicherungsprinzips hat in der Pensionsversicherung nur 

sehr eingeschränkt Bedeutung. Die Pension aufgrund des 

derzeitigen Leistungsrechts ist auf jeden Fall ein Ersatz 

für das verlorengegangene Arbeitseinkommen und kein 

Äquivalent für eingezahlte Beiträge (Prämien) im 

versicherungsmathematischen Sinn. 
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Grundsätzlich hat sich an der Gültigkeit der Aussagen 

des Gesetzgebers in der Stammfassung des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes bis heute nichts geändert. Die 

Leistungen der Pensionsversicherung an den einzelnen werden 

zwar durch eigene Beiträge in höherem Maße gedeckt als dies 

vor 35 Jahren der Fall war. Von einer einigermaßen vollen 

individuellen Deckung ist das Leistungsrecht der 

Pensionsversicherung jedoch noch weit entfernt. Im 

Durchschnitt decken die eigenen Beitragsleistungen der heute 

die Pension in Anspruch nehmenden Personen bei weitem nicht 

die individuell ausgezahlte Pensions leistung auf 

Lebensdauer. Von einern Vorherrschen des 

Versicherungsprinzips kann daher keine Rede sein. Solange 

daher in der Pensionsversicherung die Leistungen, die dem 

einzelnen Versicherten gewährt werden, nicht durch eigene 

Beiträge in hohem Maße gedeckt sind, ist es mit den 

Prinzipien einer sozialen Pensionsversicherung unvereinbar, 

eine Alterspension als "Altersprärnie" zu gewähren, das 

heißt, daß ab einern bestimmten Alter neben dem Einkommen aus 

der gleichen weiter ausgeübten Erwerbstätigkeit eine volle 

Alterspension gebührt. 

Ziel einer Alterspension aus der Sozialversicherung ist 

der Ersatz des verlorengegangenen Erwerbseinkornrnens, wenn 

der Versicherte aus dem Erwerbsleben aus Altersgründen 

ausscheidet. Diese Einkommensersatzfunktionbesteht.darin, 

dem in den Ruhestand getretenen Versicherten eine seinem 

zuletzt erworbenen Lebensstandard nahekornrnende Versorgung zu 

sichern, nicht jedoch ihm ein weiteres Einkommen zu 

verschaffen. Um dies zu gewährleisten, darf der 

Pensionswerber schon jetzt arn Stichtag nicht 

pflichtversichert sein (Stichtagsregelung) • Die bisher in 

Geltung gestandenen Ruhensbestirnrnungen (teilweises, 

vollständiges Ruhen) konnten in einem hohen Ausmaß 

verhindern, daß diese Stichtagsregelung relativ leicht 

umgangen werden konnte. Eine Neuregelung muß daher dieses 

Ziel haben, die Stichtagsregelung weiterhin effektiv 

durchzusetzen, und zwar ohne Ruhensbestimmungen. Gelingt 
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dies nicht, würde die Stichtagsregelung praktisch unwirksam 

\verden und jeder Versicherte hätte ab Vollendung des 

Pensionsanfa11salters Anspruch auf eine volle 

Pensionsleistung neben dem bisherigen Einkommen. 

Dies \vürde auch die Versichertengemeinschaft mit nicht 

unwesentlichen Mehrkosten belasten. Es darf nicht übersehen 

werden, daß es sich dabei nicht um die Alterspensionisten 

handelt, die derzeit vorn Ruhen betroffen sind, sondern um 

alle, die nach dem 65. (bei Frauen 60.) Lebensjahr in ihrer 

bisherigen Tätigkeit weiterarbeiten, ohne eine Pension 

beanspruchen zu können. Eine unwirksame Stichtagsregelung 

würde es diesen Versicherten sehr leicht ermöglichen, eine 

Pension neben ihrer weiter ausgeübten bisherigen Tätigkeit 

zu beziehen. Die Mehrkosten können für den Bereich der 

Pensionsversicherung der Unselbständigen mit bis zu 

2 Milliarden Schilling jährlich, für den Bereich der 

Pensionsversicherung der Selbständigen mit mehreren hundert 

Millionen jährlich geschätzt werden. 

Dazu kommen noch die Mehrkosten aus der Aufhebung der 

Ruhensbestimmungen in der Höhe von 470 Millionen Schilling 

für das Jahr 1991 und 600 Millionen Schilling jährlich .. 

(Geldwert 1991) ab dem Jahre 1992, die auf jeden Fall die 

Versichertengemeinschaft belasten werden. 

Der vorliegende Entwurf geht daher vorn geltenden 

Arbeitsübereinkommen der beiden Regierungsparteien aus, das 

unter dem Thema "Altersversorgung" auch von einer 

effektiveren Stichtagsregelung (die Mißbräuche verhindert) , 

spricht. Dies bedeutet in letzter Konsequenz, daß eine 

Alterspension nicht gebühren soll, wenn die gleiche 

Tätigkeit im selben Umfang nach dem Stichtag sofort wieder 

aufgenommen wird. Bei Selbständigen wäre die Aufnahme der 

gleichen Tätigkeit dem gleichzuhalten. 

Beim Antritt der Alterspension muß daher die bisherige 

E~werbstätigkeit aufgegeben ~nd vorgesorgt werden, daß diese 

Grundregel der Pensionsversicherung auch eingehalten wird. 

Bei der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit bei einem 

anderen Dienstgeber nach Antritt einer Pension ist es im 
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hohen Maße unwahrscheinlich, daß jemand seine bisherige 

Erwerbstätigkeit im vollen Umfang wieder aufnehmen kann; 

daher besteht in dieser Hinsicht kein Handlungsbedarf und es 

soll möglich sein, neben dem Pensionsbezug eine 

Nebentätigkeit auszuüben. 

Wenn der Bezug einer Alterspension davon abhängig 

gemacht wird, daß für einen Zeitraum von sechs Monaten der 

Pensionsbezieher in keinem Erwerbsverhältnis zum bisherigen 

Dienstgeber oder einem Dienstgeber steht, der sich im 

wirtschaftlichen Einflußbereich seines bisherigen 

Dienstgebers befindet, ist auch in hohem Maße gesichert, daß 

die bisherige Erwerbstätigkeit nicht im vollen Umfang weiter 

ausgeübt werden kann. 

Die gleichen überlegungen gelten auch für den Bereich 

der Selbständigen. Die bisherige Erwerbstätigkeit muß 

aufgegeben werden. Nebentätigkeiten sowohl im 

unselbständigen als auch im selbständigen Bereich sind 

jedoch zugelassen. 

In diesem Sinn wird bezüglich des Anspruches auf 

Alterspension in Aussicht genommen, daß diese Pension nur 

gebührt, wenn der Versicherte während eines Zeitraumes.~on 

sechs Monaten ab dem Stichtag nicht bei seinem alten 

Dienstgeber erwerbstätig ist; diese Erwerbstätigkeit kann 

sowohl eine unselbständige als auch eine selbständige sein. 

Der maßgebliche Dienstgeberbegriff wird dabei durch das 

Gesetz selbst.sehr extensiv ausgelegt. Nach Ablauf dieser 

Frist kann neben einer Beschäftigung die Pension voll 

bezogen werden. Eine analoge Regelung wird bei der 

vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

eingeführt. 

Die bisher in Geltung gestandene Stichtagsregelung bei 

den Alterspensionen, derzufolge diese Leistung nur gebührt, 

wenn der (die) Versicherte zu diesem Zeitpunkt keiner 

Pflichtversicherung unterliegt, bleibt im übrigen 

unverändert. 

Mit der Neuregelung wird auf praktikable Weise den 

Grundprinzipien der sozialen Pensionsversicherung Geltung 

verschafft. 
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Die Alterspension gebührt nur, wenn die bisherige 

Erwerbstätigkeit aufgegeben wird. Eine Nebentätigkeit darf 

neben dem Pensionsbezug ausgeübt werden. Von einem 

Berufsverbot kann daher keine Rede sein, es ist aber in 

hohem Maße sicherzustellen, daß nicht die bisherige 

Tätigkeit im vollen Umfang neben dem Pensionsbezug 

aufrechterhalten wird. 

Bei den Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

wird zur Stützung der Stichtagsregelung neu eingeführt, daß 

für den Pensionsanspruch - neben den bisherigen 

Voraussetzungen - am Stichtag keine Pflichtversicherung in 

der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 

Sozialversi.cherungsgesetz, dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz oder dem 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz und auch kein 

entsprechender Bezug nach dem Bezügegesetz besteht. 

Damit wird bei Invalidität (Berufs-, 

Erwerbsunfähigkeit) ausschließlich verhindert, daß neben 

einem vollen Entgelt aus derselben Erwerbstätigkeit, für die 

der Versicherte invalid (berufs-, erwerbsunfähig) erklärt 

wird, zugleich Pension bezogen wird. Endet der 

Entgeltanspruch aus dieser Tätigkeit, wird es auch weiterhin 

ohne Lösen des Dienstverhältnisses möglich sein, die 

eingeschränkte bisherige oder eine andere Tätigkeit neben 

dem vollen Pensionsanspruch auszuüben. 

Bezüglich.der dargestellten effektiveren Gestaltung der 

Stichtagsregelung ist noch auf das eingangs erwähnte 

Verfassungsgerichtshof-Erkenntnis zu verweisen. 

Diesbezüglich hat das Höchstgericht atisgeführt, "zur 

Vermeidung von Mißverständnissen sei allerdings betont, daß 

sich aus dem vorliegenden Erkenntnis nichts gegen das in der 

Vorjudikatur (VfSlg. 5241/1966) hervorgehobene Erfordernis 

ergibt, als Voraussetzung für den Anfall der Alterspension 

die die Pensionsversicherungspflicht begründende bisherige 

Erwerbstätigkeit aufzugeben". 

Ergänzt wird die Neuregelung, derzufolge für den 

Anspruch auf eine Leistung aus dem Versicherungsfall des 
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Alters beim alten Dienstgeber für eine Zeit von sechs 

Monaten nach dem Stichtag keine Erwerbstätigkeit ausgeübt 

werden darf, durch die Einführung einer Bonifikation für den 

Aufschub der Geltendmachung des Pensionsanspruches. Diese 

Regelung, die in der Vergangenheit bereits im Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz gegolten hat, übernimmt die 

Bestimmungen aus dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 

und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, die dort schon 

seit langem bestehen und sich dort bewährt haben. 

Konkret sieht die Bonifikation vor, daß ein 

Versicherter, der bei Erreichen der Altersgrenze die 

Alterspension nicht in Anspruch nimmt und weiterhin einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht, für diesen vorläufigen 

Pensionsverzicht mit einer Erhöhung der Alterspension 

honoriert wird. Die Erhöhung wird als Prozentsatz jener 

Alterspension berechnet, auf die der Versicherte 

ursprünglich Anspruch gehabt hätte. Hiebei soll in den 

Fällen, in denen das Erwerbseinkommen des Versicherten nach 

Erreichung des Anfallsalters für die Alterspension absinkt, 

eine Verschlechterung des Pensionsanspruches vermieden 

werden, welche dadurch eintreten könnte, daß infolge d~.r 

niedrigeren Bemessungsgrundlage zum Stichtag trotz der 

Bonifikation eine geringere Pension zustandekommt, als sie 

bei Erreichung des Anfallsalters gebührt hätte. 

Schließlich ist noch auf die Erweiterung der 

bestehenden Entziehungstatbestände zu verweisen. Sie steht 

mit der sechsmonatigen "Karenzfrist tl im Zusammenhang und 

sieht eine Entziehung einer Leistung aus den 

Versicherungsfällen des Alters vor, wenn während des 

maßgebenden geschlossenen Zeitraumes von sechs Monaten eine 

Erwerbstätigkeit in dem oben beschriebenen Sinn ausgeübt 

wird. 

Die Art. 11 und 111 sehen die sinngemäße Ubertragung 

der gegenständlichen Bestimmungen des Art. I für den Bereich 

der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz auf die Pensionsversicherungen 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz vor. 
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Im Bereich der Pensionsversicherung nach dem 

Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz soll für den Bezug 

einer Alterspension nur die Ausübung jener betrieblichen 

Tätigkeit bzw. selbständigen Erwerbstätigkeit schädlich 

sein, die der Pensionist in den letzten sechs Monaten vor 

dem Stichtag überwiegend ausgeübt hat. 

Im Bereich der Pensionsversicherung nach dem 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz wird auf den unmittelbar 

vor dem Stichtag geführten land(forst)wirtschaftlichen 

Betrieb abgestellt. 

Art. IV sieht die Aufhebung der Ruhensbestimmungen im 

Bereich des Freiberu~lichen Sozialversicherungsgesetzes vor. 

Die Regelung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

über den Anspruch auf Alterspension (§ 130 GSVG) und 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

(§§ 130 und 131 GSVG) wird über § 3 Abs. 1 FSVGauch in 

dieses Gesetz Eingang finden. 

Zu Art. VII: 

Die Sicherheitsbehörden und die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes stehen im Rahmen ihrer Tätigkeit im 

Dienste der Strafrec~tspflege - unabhängig davon, ob sie aus 

eigenen (§ 24 StPO) oder über Auftrag der 

staatsanwaltschaftlichen Behörden oder der Strafgerichte 

(§§ 36, 88 oder 26 StPO) einschreiten - immer wieder vor der 

Notwendigkeit, auf Daten zurückgreifen zu müssen, die den 

Sozialversicherungsträgern zur Verfügung stehen. Hiebei 

handelt es sich durchwegs um wenig sensible personenbezogene 

Daten, die jedoch als Ansatzpunkte für dringende 

Ermittlungen benötigt werden. Es sind dies die Antworten auf 

die Fragen, 

- ob der Betreffende selbständig oder unselbständig 

erwerbstätig ist, 

- wo er während der Ausübung seiner Berufstätigkeit 

angetroffen werden kann, und 
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- für den Fall, daß er Dienstgeber ist, wieviele und 

welche Dienstnehmer er beschäftigt. 

Nach geltendem Recht wären die 

Sozialversicherungsträger unter den Gesichtspunkten des 

Datenschutzes durchaus berechtigt, diese Auskunft jeweils zu 

erteilen, da es dann, wenn diese Daten im Rahmen der 

Tätigkeit der Sicherheitsexekutive im Dienste der 

Strafrechtspflege benötigt werden, evident ist, daß sie für 

den Empfänger eine zur Wahrnehmung der ihm gesetzlich 

übertragenen Aufgaben wesentliche Voraussetzung bilden (§ 7 

Abs. 2 des Datenschutzgesetzes) . Allerdings schafft die 

datenschutzrechtliche Zulässigkeit noch keine"- unter den 

Gesichtspunkten einer gesetzmäßigen und wirtschaftlichen 

Verwaltung jedoch erforderliche - Auskunftsverpflichtung. 

Diese soll nunmehr geschaffen werden. Sie ist an § 26 StPO 

aber auch an der Zivilverfahrens-Novelle 1986 (Artikel VII) , 

BGBl. Nr. 71/1986, orientiert. 

Demnach sollen die Sicherheitsbehörden sowie die Organe 

des öffentlichenSicherheitsdienstes (Bundespolizei, 

Bundesgendarmerie, Gemeindewachkörper) zur Einholung d~r 

Auskunft auf schriftlichem oder mündlichem Wege ermächtigt 

sein. Ansprechpartner für das Ersuchen ist die jeweils 

"örtlich zuständige" Gebietskrankenkasse. Sie erteilt 

Auskunft aus dem bei ihr oder beim Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger gespeicherten 

aktuellen Daten, sie ist somit nicht zur Vornahme 

umfangreicher Programmschritte im Rahmen ihrer 

Datenverarbeitung oder gar zu Erhebungen verpflichtet. 

Die Auskunft ist, was ihren Umfang betrifft, im 

wesentlichen auf "Identitätsdaten" beschränkt; dies bedeutet 

jedoch nicht, daß etwa der Geburtsort eines Dienstgebers, 

der nicht in den aktuellen Daten aufscheint, erhoben werden 

müßte. Die Beschränkung des Abs. 3 bezieht sich somit auf 

die personenbezogenen Daten, auf die die Gebietskrankenkasse 

aktuell zugreifen kann. 
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Ähnlich wie dies bei der Zivilverfahrens-Novelle 1986 

vorgesehen wurde, soll auch für die Auskunft an 

Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege ein 

pauschalierter Kostenersatz geleistet werden, der von den 

beteiligten Bundesministern einvernehmlich - jedoch nach 

Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger - festzusetzen ist. 

/ 

j/ 
livJiPivt 

( ) I __________ 

Ji~ 
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